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§ 1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

Liberale Jüdische Gemeinde Oldenburg e.V. 

Justus-von-Liebig-Str. 9, 26133 Oldenburg 

Tel.: +(49)172973611 

E-Mail: vorstand@ljgo.de 

§ 2 Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von 

deren Verwendung 

1. Mitgliederdaten 

Im Rahmen der Mitgliedschaft werden folgende personenbezogene Daten erhoben: 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, jüdische Angehörigkeit, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zur Verwaltung der Mitgliedschaften, 

Organisation religiöser, kultureller und sozialer Aktivitäten sowie zur Durchführung 

religiöser Rituale (z.B. Bar/Bat Mitzwa, Hochzeiten, Beerdigungen) und zur 

Beitragserhebung. 

2. Besondere Datenkategorien 

Daten zur religiösen Zugehörigkeit, die gemäß Art. 9 DSGVO zu den besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten gehören, werden nur verarbeitet, soweit dies 

zur Ausübung der legitimen Tätigkeiten der jüdischen Gemeinde erforderlich ist. 

Eine Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich durch befugte Personen unter 

Wahrung der Vertraulichkeit. 

3. Daten bei Veranstaltungen und Gottesdiensten 

Bei Gemeindeveranstaltungen und Gottesdiensten können Fotos und Videos 

aufgenommen werden, die möglicherweise veröffentlicht werden, um über die 

Aktivitäten der Gemeinde zu berichten. Die betroffenen Personen werden vorab 

informiert und haben das Recht, der Veröffentlichung zu widersprechen. 

4. Website 

Beim Besuch der Website der Gemeinde werden automatisch Daten erhoben, die für 

die Darstellung der Website erforderlich sind, wie IP-Adresse und 

Browserinformationen. Diese Daten dienen ausschließlich der Sicherstellung eines 

reibungslosen Betriebs der Website. 

§ 3 Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Die Verarbeitung der Mitgliederdaten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

zur Erfüllung der Mitgliedschaftsverhältnisse und Art. 9 Abs. 2 lit. d DSGVO für die 

Verarbeitung besonderer Datenkategorien durch eine religiöse Vereinigung. Die 

Verarbeitung von Fotografien und Videos erfolgt auf Grundlage berechtigter Interessen 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde. 
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§ 4 Weitergabe von Daten 

Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur 

Erfüllung der Gemeindearbeiten notwendig, gesetzlich vorgeschrieben oder erfolgt auf 

Grundlage einer Einwilligung. 

§ 5 Dauer der Datenspeicherung 

Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Erfüllung der 

Zwecke erforderlich ist, für die sie erhoben wurden, oder so wie gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen. 

§ 6 Rechte der Betroffenen 

Betroffene Personen haben das Recht: 

• auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, 

• auf Berichtigung unrichtiger Daten, 

• auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten, 

• auf Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten, 

• auf Datenübertragbarkeit. 

Anfragen sind an die im § 1 genannten Kontaktdaten zu richten. 

§ 7 Einwilligung und Widerruf 

Wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung basiert, können Betroffene diese 

Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf hat keine Auswirkungen auf die bis dahin 

rechtmäßige Verarbeitung. 

§ 8 Beschwerderecht 

Betroffene haben das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über 

die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. 

§ 9 Änderungen der Datenschutzverordnung 

Der Vorstand der jüdischen Gemeinde behält sich vor, diese Datenschutzverordnung zu 

ändern, um sie an geänderte rechtliche Anforderungen oder organisatorische Anpassungen 

anzupassen. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Datenschutzverordnung tritt mit Beschluss des Vorstandes vom 13.02.2025 in Kraft. 

 

Oldenburg, den 13.02.2025 

______________________________________________________________________________ 

 


